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1. Für das gesamte Baugebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. 

2. Alle im Baugebiet vorgesehenen Garagen sind mind. 5.0 m vom öffentlichen Verkehrs-

raum entfernt zu errichten und dürfen zur Straße hin nicht eingefriedet werden. 

3. Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäude sind innerhalb eines Streifens von 15.0 m ge-

messen von vorderer Baugrenze, gewerbliche und industrielle Anlagen im rückwärtigen 

Teil des Grundstückes zu errichten.  

4. Von den Baugrundstücken zwischen Schifferstadter Straße und der westlich davon 

vorgesehenen Parallelstraße dürfen Zugänge und Zufahrten nur zu dieser Planstraße 

„A“ geschaffen werden. 

5. Zur Sicherung der Eingrünung des Baugebietes sind auf allen Baugrundstücken Bäu-

me und Sträucher anzupflanzen. 

 

 

Die Festsetzungen des GI-Gebietes erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der BauNVO i. d. 

Fassung vom 01.01.1990. 

 

 

Bestandteil des Bebauungsplanes ist die Begründung, welche gesondert beigefügt ist. 
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